
 

 

 
 
 

Tarifordnung 
 

für die Benutzer des Parkhauses 
der 

Kliniken Dr. Erler gGmbH 
 
Für die Benutzung des Parkhauses werden ab 01. Februar 2008 folgende Mietsätze festgesetzt 
 
 

I. Tagestarif von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr: 
 
1. Kurzparkzeiten bis zu 2 Stunden 

Parkdauer bis zu zwei Stunden je angefangene Stunde  € 1,50 
 
2. Parkzeiten bis zur vollendeten 8. Stunde 

Parkdauer von der dritten bis 
zur angefangenen achten Stunde je angefangene Stunde € 2,-- 

 
3. Langzeitparker 

von der neunten bis zwölften Stunde unentgeltlich 
 
 

II. Nachttarif von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr: 
 

Parkdauer bis zu zwölf Stunden je angefangene Stunde € 0,50 
 

III. Verlust des Parktickets: 
 

Bei Verlust des Parktickets wird eine Parkgebühr in Höhe von € 20,-- erhoben. 
 

IV. Dauerparker: 
 

Monatsentgelt für jeden angefangenen Kalendermonat (netto 90,00 €) € 107,10 
 Für die Wertmarke wird ein Pfand in Höhe von € 10,-- erhoben. 
 

V. Stationäre Patienten: 
 

Je angefangenem Kalendertag € 4,00 
(Bezahlung nur über den 24-Stunden-Schalter der Notfallambulanz möglich) 

 
Nürnberg, den 06. April 2010 
 
 
 
M. Stark 
Geschäftsführer 


